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Verordnung, mit der die Verordnung über das Verbot der  
Verwendung bestimmter Azofarbstoffe bei Gebrauchs- 
gegenständen (AzofarbstoffVO 2004) aufgehoben wird 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Die Bundesarbeitskammer erhebt gegen den og Verordnungsentwurf keinen Einwand. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

VP Johann Kalliauer      Melitta Aschauer-Nagl 

iV des Präsidenten      iV des Direktors 

F.d.R.d.A.        F.d.R.d.A. 


